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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1955

Norm

ABGB §812

AußStrG §127 Abs1

Rechtssatz

Ein Noterbe, der sich zum Nachlaß als Erbe erbserklärt hat, kann aber nur dann einen Antrag auf Nachlaßabsonderung

nach § 812 ABGB stellen, wenn er gemäß § 125 AußStrG auf den Rechtsweg verwiesen wurde.

Entscheidungstexte

3 Ob 428/55
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